
Besoldung von Beamten in NRW zu niedrig!
Auffassung des dbb nrw wird vom OVG Münster bestätigt

Das heutige Urteil des ersten Senats des Oberverwaltungsgerichts
Münster zum Abzug einer Kostendämpfungspauschale im Beihilferecht
seit 2003 wird vom dbb nrw begrüßt. Damit wird die Rechtswidrigkeit, die
der sechste Senat des OVG schon Mitte Juli festgestellt hatte und die der
dbb nrw in seiner langjährigen Argumentation immer wieder sah, bestä-
tigt. Der dbb nrw hatte der damaligen Landesregierung vorgeworfen,
dass sie durch diesen Abzug den Kern der verfassungsrechtlich ge-
schuldeten Fürsorge verletzt.

Viel wichtiger ist jedoch, dass das OVG in seiner Begründung die Ali-
mentation, also die finanzielle Fürsorge des Dienstherren für seine Be-
amten und Versorgungsempfänger, grundsätzlich in Frage stellt. Dem-
nach ist die Verfassungswidrigkeit der Alimentation überschritten. Jede
Minderung von Beihilfeleistungen führt zu einer fürsorgewidrigen Unter-
alimentation. In 2003 war die Besoldung der Beamten durch die Verrin-
gerung des Weihnachtsgeldes auf damals bis zu 50 % deutlich von der
allgemeinen Einkommensentwicklung abgekoppelt worden. Weitere Ab-
senkungen des Weihnachtsgeldes auf bis zu 30 % und die komplette
Streichung des Urlaubsgeldes in den Folgejahren haben zu einer weite-
ren Verschärfung dieser Abkoppelung geführt.

Auch damit entsprechen die Richter der Auffassung des dbb nrw. In der
letzten Woche noch hatte Landesvorsitzender Ralf Eisenhöfer alle CDU
und F.D.P. Abgeordneten im Düsseldorfer Landtag angeschrieben und
sie aufgefordert, die Beamten und Versorgungsempfänger nicht weiterhin
zum reinen Kostenfaktor zu degradieren. Statt Fairness und Gerechtig-
keit seitens des Dienstherren blieben sie die Sparschweine Nr. 1 des
Landes NRW. Damit muss endlich Schluss sein, weil der dbb nrw mitt-
lerweile die Verfassungsmäßigkeit der Alimentation in NRW nicht mehr
gewährleistet sieht.  So Ralf Eisenhöfer in seinem Brief.
Mit diesem Urteil aus Münster liegt der Handlungsdruck jetzt bei der
Landesregierung NRW, hier tätig zu werden. Eisenhöfer: Erste und ein-
deutige Signale wären jetzt das Vorziehen des Termins für die beabsich-
tigte Besoldungserhöhung vom 1.07.2008 auf den 1.10.2007 in Höhe
von 3 %  und eine Anhebung der jährlichen Sonderzahlung auf den
Stand von 2005. Regierung und Politik werden von mir aufgefordert, mit
dem dbb nrw eine Generaldiskussion über Besoldung und Versorgung in
NRW zu führen.
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